
778 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalrates XIV. Gp· 

1978 01 26 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXXXX über Änderungen des Verlaufes 
der Staatsgrenze zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutsch-

land 

Der Nationalrat hat beschloss,en: 

Beg r i f Es b es 1) i m m u n gen 

dargestellt sind, wird der Verla;uf der Staats
grenze durch die Anlagen 

1 (Beschre~bung der Soaatsgrenze), 

2 (Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen) 
und 

3 (Grenzkarte im Maßstab 1 : 2 000) 
bestimmt. 

. V,erlauf d,er St,aat,sgrenze im 
§ 1. Im Sinne dieses BUndesverfassungsge- T ,e i 1 a b s c h ni t tIn n des G ren z a b-

setz es sind s c h n i t t e s "S c h ei bel b erg - B 0 d e n-

1. Staatsgrenze: die Staatsgrenze zwischen der 
Republik öste1"reich (Land Oberösterreich 
hinsichtlich des § 2, Land Tirol hinsichtlich 
des § 3) und der Bundesrepublik Deutsch
land; 

2. Vertrag: der Vertrag zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land vom 20. April 1977 über den Ver
lauf der gemeinsamen Staats grenze im 
Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbach
mündung" und in einem Teil des Grenz
abschnittes "Scheibelberg-Bodensee" sowie 
über Bef'ugni5se der Grenzkommission; 

3. Anlagen: die Anlagen zu dem in der Z. 2 
genann ten VeI1traJg. 

's e e" 

§ 3. (1) Im Te'iLabschnitt lnn der Sektion I des 
Grenzabschnittes "Scheibelberg-Bodensee" folgt 
die Staatsgrenze, soweit ihr Verlauf nach Art. 4 
Abs. 1 des Vertrages durch den Talweg des lnns 
bestimmt 'ist, allen natürlichen und kün'5t1ichen 
Veränderungen ,des Ta~w,eges, soweit dieser inner
halb der Flußsohle verbleibt, wie sie in der An
lage 5 ("Plan ,des Teilabschnittes lnn" 'im Maß
stab 1 : 5 000) festgelegt ist. 

(2) Unter dem Talweg im Sinne des Abs. 1 
ist die kontinuierlich verlaufende Verbindung~
Enie der jewei1s tiefsten Punkte der Flußsohle 
zu verstehen. Als Flußsohle ,gilt die zwischen der 
unteren Begrenzung der beiderseitigen Uferbö
,schungen liegende Fläche. 

A n der u n gen des Ver lau fes der I n k r ,a f ,t t r e t e nun cl V 0 11 z i e h u n g 
S ta a t s g ren z e im G ren z ab s c h nj t t § 4. (1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt -

"D r eie c km a r k - Dan d 1 b a'c h m ü n- vorbehaltlich des zur Wirksamkeit seines § 2 
dun g" erforderlichen übereinstimmenden Verfassungs ge

§ 2. Im Bereich der Gehietsteile;rue im 
Grenzabsdmitt "Dreieckmark-Dandlbachmün
dung" auf Grund des Art. 1 Abs. 2 des Vertrages 
dem Hoheitsgebiet der Republik österreich zu
fallen oder von diesem albfallen, und in der 
Anlage 4 (25 Situationspläne im Maßstab 1 : 500) 

setzes des Landes Oberösterreich . und vorbehalt
lich des zur Wirksamkeit seines § 3 erforder
lichen Verfas.sungsgesetzes des Landes Tirol -
in demselben Zeitpunkt in Kraft wie der Vertrag. 

(2) Mit der Vollziehungdieses Bundesverfas
'sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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2 778 der Benagen 

Erläuterungen 

, 1. Allgemeiner Teil I 11. Besonderer Teil 

Der am 2.0. April 1977 in B~nn unterz.eichnete I Zu ~ 1: . 
Vertrag zWIschen. der Repubhk ?sterrelch und DIe Worte "Snaatsgrenze zWIschen der Repu
der Bundesre~UJblik Deutschland ub:er den Ver- blik Österreich rund der Bundesrepublik Deutsch
lauf .dergem~msamen Staatsgrenze"lm Gr,:nzab- land" sO'wie die Worte "Anlagen Zum Vertrag 
~chnl.tt "Drel~ckmark-DandlbachI~1Undung .und zw,ischen ..... " müßten ,1m vorliegenden Gesetz
m emem Tel,l,des ?ren:abschlllttes ,?Sche~bel- entwurf wiederhO'lt verwendet werden. Aus ge
berg-Bodensee SOWIe uber Befuglllsse dersetzesökonomischen Gründen wurden hidür Be
GrenzkO'mmission bewirkt vO'r al1em, daß die griffsbestimmungen geschaffen. 
österreichisch-deutsche Staatsgrenze in dem zirka 
42 km langen Grenzabschnitt "Dreieckmark- Zu § 2: 
Dand!bachmündung" durch ,ein den heutigen An- 1. Im Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandl
;tO'rderungen entsprechendes Grenzurkundenwerk bachmünd'lmg" wurde nach dem' Plan und der 
neu bestimmt (Art. 2 und Anlagen 1 bis 3) und Besch,r,eibung der Landesgrenze zwischen Ober
der Verlauf der 13,4 km langen Staatsgrenze im österreich und Bayern (welche Dokumente im 
Inn zwischen Kufstein und Windshausen (Sek- Jahre 1910 verfaßt wurde, jedoch infolge des 
tiO'n I des Grenzabschnittes "Scheibelberg- Ersten Weltkrieges riicht mehr staatsvertraglich 
Bodensee") klargestellt wird (Art. 4 und An- sanktiO'niert werden konnten) der Verlauf' der 
lage 5). I Staatsgrenze streckenweise durch die Mitte kleiner 

Damit 1m Grenzabschnitt "Dreieckmark- O'der kleinster Wasserläufe bestimmt. An vielen 
Daridlbachmündung" überall die eindeutige Er- Stellen derartiger "W':asserläufe wurden aber seit 
kennbarkeitdes Grenzverlaufes gewährleistet 1910 durch künstliche Eingriffe Lageveränderun
wird, ist ,es nO'twendig, in 22 kleineren Grenz- gen bewirkt, denen nach einem allgemein aner
str,ecken, in denen der Grenzv'erlauf nach den kannten Grundsatz des VölkergewO'hnheitsr,echtes 
geltenden zwischenstaatlichen Grenzdokumenten die Staatsgl'enze nicht gefO'lgt ist. Die an diesen 
durch kleine oder kleinste Rinns~le bestimmt ist, Stellen nunmehr auf dem Trockenen verlaUfende 
geringfügige 'Grenzänderungen vorzl:mehmen. und sO'mit in d,er Natur nicht mehr ,ersichtlich,e 
Dies bedingt allerdings eine weitere Grenzände- Grenzlinie müßte entsprechend der unmittelbar 
rung zu dem Zweck, daß das Gesamtflächenaus- vor dem künstlichen Eingriff gegebenen Lage des 
maß der von jedem der beiden Venragsstaaten Wa's~erlaU'fes vermarkt werden. Da dieser aber 

. abzutretenden Gebietsteile auf beiden Seiten, kleine und unregelmäßige Windungen aufwies, 
gleich groß,ist (je 3 234 m2). hätte eine 'solche Vermark'lmg Zu einer kaum zu 

vertretenden Häüfung von Grenzsteinen geführt. 
Soweit ferner die nach dem Grenzurkundenwerk 
vom Jahre 1910 gren~besrimmenden Was,s,er
läufe bisher weder durch plötzlich natürliche nO'ch 
durch künstliche Eingriffe verändert worden s'ind, 
fällt w'ohl ihre heutige Mittellinie mit der Grenz
linie zusammen. Allerdings handelt es sich hiebei 
O'ft um kleine. Rinnsale, die vielfach schon bei 
g,eringen äußeren Anlässen ihren Verlauf erheb
lich verändern oder sich bei dem 'stellenweise 
·sumpfigen Gelände verästeln oder in wlchem 
Gelände auch zeitweise ganz' verschwinden. Sie 
sind also nicht geeignet, die Staatsgrenze in der 
erforderlichen Eindeutigkeit und örtlichen Er
kennbarkeit zu bestimmen; 

Nach Art. 3 . A!bs~ 2 B-VG sind fur die ver
einbarten Gebieisänderungen übereinstimmende 
YerfassungsgesetlZedes Bundes und ,des hievon 
betroff,enen Landes Oberösterreich bzw. T,iroler
forderlich. Die oberpsterreichische und die 
TirO'ler Landesregierung haben bereits zugesich,ert, 
zur !gegebenen Zeit die RegierungsvO'rlage 'eines 
entsprechenden Landesverfassungsgesetzes 1m 
Landtag einzubringen. 

Die §§ 2 und 3 des vorliegenden Gesetzent
wurfes beziehen sich auf die Art. 1, 2 und 4 des 
Vertrages, den die Bundesregierung unter einem 
dem NatiO'nalrat zur verfassungsmäßigen Be
handLung nadl Art. 50 B-VG vO'rlegt. 
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2. Eine österreichisme und eine deutsche Exper
tendelegation haJben in den Jahren 1971 bis 1973 
Grenzänderungsvol'schläge ausgeal"'beitet, welche 
bestehende Unklarheiten im Grenzv,erla:uf be
seitigen und seine :eindeutige Erkennbarkeit ge
währleisten. Allerdings würden diese Vorschläge 
bewirken, daß von der Bundesrepublik Deutsch
land an die RepUlbl<ik Österreich GebLetsteile von 
insgesamt 3234 m2, an die Bundesrepublik 
Deutschland a;ber nur Gebietsteile von insges'amt 
2 592 m2 fallen würden. Damit ein Flächenaus
gleich erziielt wird, wurde VOn den beiden Ex
pertendelegationen nach Fühlungnahme mit den 
Grundstückseigentümerneine weitere Grenz
änderung vorgesehen, wodurch ein Grundstücks
teil von 642 m 2 vom österreichischen Hoheits
,gebiet der Bundesrepublik Deutschland zufällt. 
Dieser Grundstücksteil, der zwischen de,n Grenz
punkten N 153 und N 158 (im Ansdlluß an die 
Grenzänderungsstrecke Nr. 20) liegt und im Si
tuationsrplan Ni. 25ul1!ter der Nr. 15 dargestellt 
ist, steht im grundbüchedichen Eigentum öster
reichischer Staatsbürger. Er ist für' den Flächen
ausgleichdeshalb besonders geeignet, w.eil das 
auf der ,deutschen Seite .angrenz,ende GrundSltück 
im Eigentum derselben Personen steht. Diese haben 
sich mit der Verlegung der Staat'Sgrenze aus
drücklich für einverstanden erklärt. 

3. Zum ,exakten vertraglich,en Nachweis der 
einzelnen auszutauschenden Gebietsteile und ihres 
Flächenausmaßes wurden insgesamt 25 Situations
pläne im Maßstab 1: 500 samt ~erzeichnissen 
über das Flächenausmaß der einzelnen Gebiets
teile verfaßt und dem Vertrag :als AnlaJge 4 an
geschlossen. Demnach werden vom österl'eichi
schen Hoheitsgebiet 132 und vom deutschen 
Hoheitsgebiet 139 kleine und kleinste Gebietsteile 
(und zwar nur Teile von Grundstücken) abge
trennt. Diese Gebietsteilesind . unbewohnt und 
haben' atrt jeder Seite' ein Gesamtflächenausmaß 
vpn3 234m2• 

Die Angaben, durch die die Grenzlinie in' den 
21 Grenzänderungsstl'ecken künftig bestimmt 
wird, sind im neuen Grenzurkundenwerk für den 
Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbachmün
dung" festg:ehalten. Dieses Werk besteht aus 
einer. Beschreibung ,der Staatsgrenze, einem Koor
dirnat~nverzeichnis der Grenzzeichen und der 
Grenzka,rte im Maßstab:!. : 2 000, welche DokU:-' 
mente als Anlagen 1 bis 3 Bestandteile des Ver
trages bilden (yg!.die Art. 1 bis 5). 

Bezüglich der Darstellung und Begründung der 
einzelnen Grenzänderungsfälle sowie bezüglich 
der technischen Details des neuen Grenzurkun
denwerkes da·rf auf ,die Er1äut~rungen zu den 
Art. 2 und 3 des Vertr:ages verwiesen werden. 

Die in Rede stehenden Grenzänderungen 
haben auch Knderungen des oberösterreichischen 
Landesgebietes zur Folge. 

4. Im Art. 3 Abs. 1 bis 3 des Vertrages wird 
vereinbart,daß die Gebietsteile, die von . dem 
einen Vertragsstaat in die territoriale Souveräni
tät ,des anderen Vertragsstaates fallen, 'auch in 
dessen Eigentum übergehen und hieb ei alLe be
stehenden priv,aten Rechte erlöschen. (Ausgenom
men hievon ble~bt lediglich das bereits erwähnte 
Ausgleichsgebiet von 642 m2.) Allerdings ist der 
Vertrags'staat, innerhalb dessen Hoheitsgebiet sich 
die in Rede stehenden Gebietsteile vor dem In
kraftt,reten des Vertl'iages befinden, verpflichtet, 
den bisher an den Gebietsteilen berechtigten P!er
sonen eine angemessene Entsdlädigung in Geld zu 
gewähren, soweit er deren Ansprüche nicht an.der
weitig ('so vor allem in natura) abgilt. 

Im Geg,ensatz zur Bundesrepublik Deutsch
land ha;t auf österreichischer 'Seite der Bund davon 
Abstand g,enommen, die in das lastenfreie Eigen
tum der Bundesrepublik Deutschland übe~gehen
den 132 kleinen und kleinsten Grundstücksteile, 
die zus,ammen nur ein Flächeinausmaß von 
2 592 m2 haben und zumeist auch nur von ge
,ringer Bonität sind, den derzeitigen Ei,gentümern 
abzukaufen. Denn der Verwaltung'i>aufwand, der 
mit solchen Käufen sowie mit den zahlreich,en 
Knderung,en im Grundbuch und.in der Ka~tral
mappe verbunden wäre, stünde in keinem wirt
schaftlich vertretbar,en VeIlhäLtnis Z,Um Wert der 
einzelnen Grundstücksteile. Die Eigeptümer 
haben wohl ausdrücklich zugestimmt, daß diese 
Teile gegen angemessene Entschädigung seitens 
des Bundes durch den vorliegenden Vertrag in 
das lastenfreie Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland übergehen. Soweit aber zwischen 
den Berechtigten und dem Bund keine Verein
barung über die Höhe der Geldentschädigung zu
stande kommt, sind nach Art. 13 des Verwaltungs
entlastungsgesetzes, BGB!. Nr. 277/1925, für das 
bei der Peststetzung der Entschädigung ZJU beob
achtende Verfahren sinngemäß die Bestimmungen 
des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGB!. 
Nr. 71, anzuwenden. Dies bedeutet, daß in den 
Fällen der Nichteinigung das Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel das. betroffene Grundstück liegt, 
auf Antrag des. Bundes oder, wenn dieser den 
Antrag nicht innerhalb eines Jahres seit dem In
krafttreten des Vertrages stellt, auf Antrag des 
Berechtigten die Entschädigung nach den Grund
sätzen des. Verfahrens außer Streitsachen f'est
zustellen hat (§§ 23 und 24). Bei der Entscheidung 
über die Höhe der angemessenen Entschädigung 
wird darauf Bedacht zu nehmen, sein, daß den 
betroffenen Grundstückseigentümern keine zu
sätzlichen Kosten erwamsen, wenn sie vom Bund 
ehemals deutsche Gebietsteile erwerben. 

Die im vorausgehenden Absatz geschilderte 
Vorgangsweise schließt natürlich nicht aus, daß 
nach dem Inkrafttreten der vertraglichen Grenz
änderungen dieentspr,echende Ordnung im 
Grundsteuerkataster und im Grundbuch herzu
stellen ist. 
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Zu § 3: 

Durch Art. 4 Abs. 1 des· gegenständlichen Ver
trages wird klargestellt, daß die Staatsgrenze im 
Inn zwisch.en Kufstein und Windshausen (Sek
tion I des Grenzabschnittes "Scheib el berg
B9densee") durch den Talweg dieses Flusses be
stimmt ist. Unter dem ß.egriff "Talweg" ist nach 
dem Abs. 2 des V,ertragsartlikels 4 die kontinuier
lich verlaufende Verbindungslinie der jeweils 
tiefsten Punkte der Flußsohle zu verstehen, wo
bei als Flußsohle die zwischen der unter.en Be
grenzung der beiderseitligen Uferböschungen 
liegende Fläche gilt. 

Nach einem allgemein anerkannten Grund
satz des Völkergewohnheitsrechts folgt die durch 
einen Wasserlauf bestimmte Grenze den allmäh
lich natüdichen Veränderungen dieses Wasser
laufes, soweit nicht staatsvertraglich etwas 
anderes festgelegt ist (v gl. auch Art. 4 Abs. 3 des 
Vertrages vom 29. Feber 1972 mit der Bundes
republik Deutschland über die gemeinsame Suaats
grenze, BG8l. Nr. 490/1975). In der ZUr Debatte 
stehenden Inn-Grenzstrecke ist aber wegen der 
Eigenart des FLußbettes und der Wasserführung 
sowie wegen der Ausbaggerung nicht immer 
eindeutig Zu klären, ob eine Veränderung des 
Talweges als allmähliche natürliche oder als künst
liche anzusehen ist. Zur Vermeidung solcher Un
klarheiten so11daherd~e Staatsgrenze jeglichen 
Veränderungen des Talw,eges im Inn folgen, so
weit dieser innerhalb der Flußsohle verbleibt, wie 
sie in dem den Vertrag als Anlage 5 beigeschlos
senen Plan im Maßstab 1: 5 000 :fiestgelegt ist. 
Damit list sichergestellt, daß die Staacsgrenze nur 
solchen nl'türlichen oder künstlichen Verände
rungen folgt, welche die derzeit bestehenden 
Flußdämme unberührt lassen, also relativ ge
ringfügig sind. 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der öster
reichischen Bundesverfassung galt zwischen öster
reich und .dem Deutschen Reich der allgemein 
anerkannte Völkerrechtsgl'undsatz, wonach die 
durch Wasserläufe best~mmten Staatsgrenzen den 
allmählichen utürlichen Veränderungen folg,en. 
Das nunmehr vereinbarte Abgehen von diesem 
Grundsatz muß nach Ansicht der Bundesregie
rung als eine Gebietsänderung im Sinne des 
Art. 3 Abs. 2 B-VG und damit aber auch als eine 
l\nderung des Art. 3 Abs. 1 B-VG angesehen 

. werden (vgl. Art. 4 Abs. 1 und 2 des Stamm ver-
trages und dj.e dj.esbezüglichen Erläuterungen in 
der betreffenden Regierungsvorlage - 458 der 
Be!ilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. GP). 

, . 

Zu § 4: 

Das Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsge
setzes muß primär davon abhängig gemacht wer
den, daß der am 20. April 1977 in Bonn unter
zeichnete Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrepublik DeutJschia.nd über 
den Verlauf der g:emellns;amen Staa tsg,renze im 
Grenzabschnitt "Dreieckmark-Dandlbachmün
dung" und in einem Teil des Grenzabschnittes 
"Scheibelberg-Bodensee" sowie über Befugnisse 
der Grenzkommission 'in Ktaft tritt. Darüber 
hinaus ist aber zu beachten, daß innerstaatlich 
nach Art. 3 Abs. 2 B-VG übereinstimmende Ver
fassungsgesetze des Bundes und des von den ver
einbarten Gelbietsänderungen betroffenen Bundes
landes erforderlich sind. Es muß daher das In
krafttreten des § 2 des vorliegenden Gesetzent
wurfes auch von der Erlassung eines überein
stimmenden Verfassungsgese~es des Landes Ober
österreich und das Inkrafttreten des § 3 auch von 
der Erlassung eines übereinstimmenden Verf.as
sungsgesetzes ·des Landes Til'ol abhängig gemacht 
werden. 

Das dem Bund nach Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG 
zustehende Recht, alle Staatsverträge abzu
schließen, ist nach dem Besagten bei einer ver
tragLichen Veränderung des Bundesgebietes, die 
zugleich eine l\nderung ·eines Landesgebietes ist, 
eingeschränkt. Es kann daher der gegenständliche 
Grenzverttag erst dann ratifizien und damit 
gemäß seinem Art. 13 in Kraft ges.etzt W1erden, 
wenn außer dem gegenständLichen Bundesverfas
sungsgesetz auch die entsprechenden Landesver
fassung~gesetze der Länder Oberösterreich und 
Tirol beschlossen worden sind. Auf .analoge 
Weise wurden bereits die Gr,enzverträge mit 
Jugoslawien (BGBl. Nr. 229 und 230/1966), der 
Schweiz (BGBl. Nr. 331 und 332/1972) und der 
Tschechoslowakei (BGB'l. Nr. 344 und 345/1975) 
'sowie der bereits ·zitierte österreichisch-deutsche 
Stammvertrag (BGBl. Nr. 490 und 491/1975) 
behandelt. 

Abs. 2 enthält die Vollzugsklausel. 

III. Vollziehungskosten 

Durch die Volb:iehung des gegenständlichen 
Bundesverfassungsgesetzes erwächst weder dem 
Bund noch den beteiligten Ländern Oberöster
reich und Tirol ein nennenswerter Sachaufwand. 
Die Volbehung ,erfordert auch keine ~usätzlichen 
Dienscposten der genannten Gebietskörper
schaften. 
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